
Vereinssatzung Deutscher Freestyle Fußball Bund

§ 1{Nameiitel

i. Der Verein Iührt cien Namen Deutscher Freestyie Ful:ioaii Bunci (kurz DFFB1.

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz "e. V."

s. Der Sitz cies Vereins ist Munchen.

§ 2 (Zweck)

i. Der Zweck cies Vereins ist cjie Vermittiung von Freucie an körperiicher Bewegung mirteis cier Sportart

Freestyle Fußball. Er unterstützt seine Mitglieder, sowie die gesamte deutsche Freestyle Fußball

Community, den Sport zu entwickeln und auszubreiten.

2, Der Aufgabenbereich des Vereins umfasst insbesondere die:

o Eventorganisation zur Ausrichtung der deutschen Meisterschaften im Fußball Freestyle.

o Unterstützung bei cier Organisarion von Community-Events, Wettbewerben unci Oniine-

Turnieren.

r Vernetzrrng dpr Frecstr-rle Frrßha!l Commrrnitr-r iiher A.nlarrfstpllen tm Weh unrJ in rJen snzialen

Medien.

o Zusammenarbeit mit dem Weltverband World Freestyle Football Association.

3. Der verein ist poiitisch, ethnisch unci konfessioneii neutrai.

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der

Abgabenordnung Abschnitt ,,Steuerbegünstigte Zwecke". Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

5. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Aufwandsentschädigung begünstigt werden.

7. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich gegen

Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach §3 Nr. 26a EstG ausgeübt werden.

§ 3 (Miteliedschaft)

1. Mitglied cies Vereins kann jecie natüriiche ocier juristische Person wercjen.

Z. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei Minderjährigen ist der
Aufnahmeantrae durch die eesetzlichen Vertreter zu stellen.
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3. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt
werden.

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen

die lnteressen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung,

5. Die Mitgliedschaft einer natürlichen Person endet mit dem Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen

mit deren Erlöschen.

6. Das ausgetretene ocier ausgeschiossene Mitgiieci hat keinen Anspruch gegenuber ciem

Vereinsvermögen. E/RS 553 (11.06) A G A

7 I--]ie Nlitslieder hahpn Itlitsliedshp!tr"äsp in Fnrm vnn Gp!dhpitr'ägen zu !eisten- !lie Höhe rrnr'! Fälliqkpil

der Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Eine Aufnahmegebühr gibt

es nicht.

§ 4 (Vorstand)

i. lJer Gesamtvorstancj cies Vereins oesteht aus cjem i. Vorsttzencien, ciem 2. Vorsiizencien, ciem Kassier

und dem Schriftführer.

2. Der"Vor"stand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden r-rnd dem 2. Vorsitzenden. Es

besteht Einze lvertretu ngsbefugnis.

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt; er bleibt
jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist.

§ 5 (Mitsliederversammluns)

1. Die ordentiiche Mitgliederversammlung finciet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine

Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn
mindestens % der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe

veriangt.

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 4

Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.

3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende. Sollten

beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit

cier Schrittführer nicht anwesend ist, wird auch cjieser von cier Mitgliecierversammlung bestimmt.

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen

Stimmen gefasst. Zur Anderung der Satzung und des Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von % der
abgegebenen gültigen Stimmen eriorderlich.

6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.
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§ 6 (Auflösune, Anfall des Vereinsvermösens)

1,. Zur Autlösung cies Vereins ist eine Mehrheit von % cier abgegebenen güitigen Siimmen erforcieriich.

2. Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins an die Stadtverwaltung München, welche es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

München, 06.04.2023

Nils Effinghausen

1. Vorsitzender
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